
 

b.b.h. Fortbildungswerk Steuern und Wirtschaftsrecht  Seite - 1 - 
 
 

 
 
 

BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

  
  
  

1. Umwandlungssteuerrecht: Buchwertfortführung  
Urteil vom 11.08.2021, Az: I R 39/18  

2. Einkommensteuer: EuGH-Vorlage zur Vereinbarkeit der Verwaltungspraxis 
nach Abschn. I Nr. 4 ATE i. V. m. § 34c Abs. 5 EStG mit Unionsrecht 
Beschluss vom 13.07.2021, Az: I R 20/18  

3. Erbschaftsteuer: Besteuerung eines beim Tod des Beschwerten fälligen Ver-
mächtnisses 
Urteil vom 31.08.2021, Az: II R 2/20  

4. Kindergeld: Unionsrechtliche Familienbetrachtung gilt auch im Verfahrens-
recht 
Urteil vom 31.08.2021, Az: III R 10/20  

5. Einkommensteuer: Abgrenzung von Alt- und Neuzusagen bei Direktversiche-
rungen zum Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung 
Urteil vom 01.09.2021, Az: VI R 21/19  

6. Einkommensteuer: Verbrauch der antragsgebundenen Steuervergünstigung 
des § 34 Abs. 3 EstG 
Urteil vom 28.09.2021, Az: VIII R 2/19  

7. Einkommensteuer: Vermögensübertragung gegen Versorgungsleistung 
Urteil vom 29.09.2021, Az: IX R 11/19  

8. Einkommensteuer: Generationennachfolge-Verbund bei Nacherbschaft 
Urteil vom 16.06.2021, Az: X R 30/20  

9. Einkommensteuer: Abweichung zwischen dem Vereinbarten und der tatsächli-
chen Durchführung bei Altenteilsverträgen 
Urteil vom 16.06.2021, Az: X R 3/20  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Umwandlungssteuerrecht: Buchwertfortführung  

Urteil vom 11.08.2021, Az: I R 39/18 
§ 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 bildet nur die Grundlage für die Vermutung des Sat-
zes 4 und ist kein eigenständiger Ausschlussgrund für eine Buchwertfortführung; es 
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handelt sich um eine einheitliche Missbrauchsvermeidungsregelung bestehend aus den 
Sätzen 3 und 4. 
 

  
2. Einkommensteuer: EuGH-Vorlage zur Vereinbarkeit der Verwaltungspraxis nach 

Abschn. I Nr. 4 ATE i. V. m. § 34c Abs. 5 EStG mit Unionsrecht 
Beschluss vom 13.07.2021, Az: I R 20/18 
Es wird nach Art. 267 AEUV eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäi-
schen Union zu folgender Frage eingeholt: 

Sind Art. 4 Abs. 3 EUV und Art. 208 i.V.m. Art. 210 AEUV dahingehend auszulegen, 
dass sie einer einzelstaatlichen Verwaltungspraxis entgegenstehen, nach der ein Steu-
erverzicht nicht in Fällen ausgesprochen wird, in denen ein Projekt der Entwicklungs-
zusammenarbeit durch den Europäischen Entwicklungsfonds finanziert wird, während 
unter bestimmten Voraussetzungen auf die Besteuerung des Arbeitslohns verzichtet 
wird, den der Arbeitnehmer aufgrund eines gegenwärtigen Dienstverhältnisses für eine 
Tätigkeit im Zusammenhang mit der deutschen öffentlichen Entwicklungshilfe im 
Rahmen der technischen oder finanziellen Zusammenarbeit erzielt, die zu mindestens 
75 % durch ein für die Entwicklungszusammenarbeit zuständiges Bundesministerium 
oder aber durch eine staatseigene private Entwicklungshilfegesellschaft finanziert 
wird? 
 

  
3. Erbschaftsteuer: Besteuerung eines beim Tod des Beschwerten fälligen Vermächt-

nisses 
Urteil vom 31.08.2021, Az: II R 2/20 
1. Der Vermächtnisnehmer eines beim Tod des Beschwerten fälligen Vermächtnisses 
erwirbt erbschaftsteuerrechtlich vom Beschwerten. 
 
2. Fällt der erstberufene Vermächtnisnehmer vor Fälligkeit des Vermächtnisses weg, 
erwirbt der zweitberufene Vermächtnisnehmer ebenfalls vom Beschwerten und nicht 
vom erstberufenen Vermächtnisnehmer. 
  
 

  
4. Kindergeld: Unionsrechtliche Familienbetrachtung gilt auch im Verfahrensrecht 

Urteil vom 31.08.2021, Az: III R 10/20 
1. Ein Kindergeldantrag, der von einem im Inland lebenden, jedoch nur nachrangig be-
rechtigten Elternteil gestellt worden ist, hemmt den Ablauf der Festsetzungsfrist und 
verhindert den Eintritt der Festsetzungsverjährung zugunsten des anderen, im EU-Aus-
land lebenden Elternteils, der vorrangig anspruchsberechtigt ist, aber zunächst keinen 
eigenen Kindergeldantrag gestellt hat. 
 
2. Ein derartiger, vor dem 01.01.2016 gestellter Antrag macht die Beachtung der stren-
geren Identifizierbarkeitsanforderungen des § 62 Abs. 1 Satz 2 EStG n.F. entbehrlich. 
  
 

  



 

b.b.h. Fortbildungswerk Steuern und Wirtschaftsrecht  Seite - 3 - 
 
 

5. Einkommensteuer: Abgrenzung von Alt- und Neuzusagen bei Direktversicherun-
gen zum Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung 
Urteil vom 01.09.2021, Az: VI R 21/19 
1. Der Zeitpunkt, zu dem eine Versorgungszusage erstmalig erteilt wurde, bestimmt 
sich nach der zu einem Rechtsanspruch führenden arbeitsrechtlichen bzw. betriebsren-
tenrechtlichen Verpflichtungserklärung des Arbeitgebers (Anschluss an BMF-Schrei-
ben vom 24.07.2013, BStBl I 2013, 1022, Rz 350). 
 
2. Hat der Arbeitgeber zugunsten des Arbeitnehmers mehrere Direktversicherungen 
abgeschlossen, ist die Frage, ob diese auf verschiedenen Versorgungszusagen beruhen, 
unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu beantworten. 
Das Fehlen oder Vorliegen eines zusätzlichen biometrischen Risikos kann dabei ledig-
lich als ein Indiz herangezogen werden. Es ist keine gesetzliche Voraussetzung für 
eine Neuzusage (entgegen BMF-Schreiben vom 24.07.2013, BStBl I 2013, 1022, Rz 
355). 
  
 

  
6. Einkommensteuer: Verbrauch der antragsgebundenen Steuervergünstigung des § 

34 Abs. 3 EstG 
Urteil vom 28.09.2021, Az: VIII R 2/19 
1. Die antragsgebundene Steuervergünstigung des § 34 Abs. 3 EStG, die der Steuer-
pflichtige nur einmal im Leben in Anspruch nehmen kann, ist auch dann verbraucht, 
wenn das FA die Vergünstigung zu Unrecht gewährt hat. Dies gilt selbst dann, wenn 
dies ohne Antrag des Steuerpflichtigen geschieht und ein Betrag begünstigt besteuert 
wird, bei dem es sich tatsächlich nicht um einen Veräußerungsgewinn i.S. des § 34 
Abs. 2 Nr. 1 EStG handelt. 
 
2. Etwas anderes gilt nach den Grundsätzen von Treu und Glauben nur dann, wenn die 
rechtsirrige Gewährung der Vergünstigung in dem früheren Bescheid für den Steuer-
pflichtigen angesichts der geringen Höhe der Vergünstigung und wegen des Fehlens 
eines Hinweises des FA nicht erkennbar war. 
  
 

  
7. Einkommensteuer: Vermögensübertragung gegen Versorgungsleistung 

Urteil vom 29.09.2021, Az: IX R 11/19 
1. Die Übertragung von Vermögen gegen Versorgungsleistungen ist nur im Anwen-
dungsbereich des § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG (bzw. früher: § 10 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 
EStG i.d.F. des JStG 2008) unentgeltlich; wird nach dieser Vorschrift nicht begünstig-
tes Vermögen übertragen, liegt ertragsteuerrechtlich eine entgeltliche oder teilentgeltli-
che Übertragung vor. 
 
2. Bei Übertragung eines Vermietungsobjekts des Privatvermögens gegen Leibrente 
führen die wiederkehrenden Leistungen des Übernehmers an den Übergeber in Höhe 
ihres Barwerts zu Anschaffungskosten, die mit den AfA berücksichtigt werden, und in 
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Höhe ihres Zinsanteils zu sofort abziehbaren Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung. 
 
3. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Satz 2 EStG, wonach Leibrentenzahlungen nur mit dem in § 
22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG vorgesehenen Ertragsanteil als Wer-
bungskosten (sofort) abgezogen werden können, ist verfassungsgemäß. 
  
 

  
8. Einkommensteuer: Generationennachfolge-Verbund bei Nacherbschaft 

Urteil vom 16.06.2021, Az: X R 30/20 
Wiederkehrende Leistungen und Zahlungen, die der Erblasser durch letztwillige Ver-
fügung einem Vorerben zu Gunsten eines zum Generationennachfolge-Verbund gehö-
renden Nacherben für die Dauer der Vorerbschaft auferlegt und die aus dem überge-
gangenen Vermögen zu erbringen sind, können dem Rechtsinstitut der Vermögens-
übertragung gegen Versorgungsleistungen zuzuordnen sein. 
 

  
9. Einkommensteuer: Abweichung zwischen dem Vereinbarten und der tatsächli-

chen Durchführung bei Altenteilsverträgen 
Urteil vom 16.06.2021, Az: X R 3/20 
1. Es muss dem Abzug von Versorgungsleistungen nicht entgegenstehen, wenn eine 
vertraglich vereinbarte Erhöhung des bar zu zahlenden Teils der Altenteilsleistungen, 
die zum 65. Lebensjahr des Berechtigten vorgenommen werden soll, unterbleibt, weil 
sie schlicht vergessen wurde. Bei Versorgungsverträgen, deren Abänderbarkeit bereits 
aus der Rechtsnatur des Vertrags folgt, ist vielmehr entscheidend, ob eine Abweichung 
von den vertraglichen Vereinbarungen darauf hindeutet, dass es den Parteien an dem 
erforderlichen Rechtsbindungswillen fehlt. 
 
2. Für die —anhand einer Gesamtbeurteilung zu beantwortende— Frage, ob ein Ver-
sorgungsvertrag im Wesentlichen entsprechend der Vereinbarung durchgeführt wor-
den ist, ist auch die tatsächliche Durchführung eines vereinbarten Wohnrechts mit dem 
entsprechenden Jahreswert heranzuziehen. 
 
3. Bei Vermögensübergaben gegen Versorgungsleistungen, für die § 10 Abs. 1 Nr. 1a 
EStG in der ab 2008 geltenden Fassung anzuwenden ist, reicht es jedenfalls aus, wenn 
das Pflegerisiko in einem Umfang übernommen wird, der bei Übergabeverträgen, die 
bis zum 31.12.2007 abgeschlossen worden sind, zur Einordnung der Leistungen als 
dauernde Last führt (vgl. dazu Senatsurteil vom 16.06.2021 – X R 31/20, Rz 32, seit 
dem 16.12.2021 veröffentlicht unter www.bundesfinanzhof.de). 
  
 
  

 

 


